
Die Werkrealschule in Baden-Württemberg
- Kurzbeschreibung

Die Werkrealschule kann als die Abteilung der Hauptschule für besonders begabte und befähigte 
Schülerinnen und Schüler definiert werden. Sie bietet für Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 
die Möglichkeit, wohnortnah die mittlere Reife zu erwerben.
Den Zusatz „Werkrealschule“ führen sowohl die Hauptschulen, die ab Klasse 8 den Zusatzunterricht in 
Deutsch, Mathematik und Englisch anbieten, als auch die Hauptschulen, die ein freiwilliges 10. 
Schuljahr führen.

Eingangsvoraussetzungen zur Teilnahme am Zusatzunterricht ab Klasse 8

Voraussetzung für die Teilnahme am Zusatzunterricht in den Fächern Deutsch, Mathematik und 
Englisch ist eine Empfehlung der Klassenkonferenz, die am Ende des siebten Schuljahres 
ausgesprochen wird. Diese Empfehlung kann dann ausgesprochen werden, wenn eine Schülerin bzw. 
ein Schüler insgesamt befriedigende Leistungen erbrachte.
Dabei ist „befriedigend“ nicht als Ziffernnote „3“ zu definieren. Grundlage der Entscheidung, ob eine 
diesbezügliche Empfehlung ausgesprochen wird, ist das individuelle Arbeitsverhalten, das 
Leistungsvermögen und die Perspektive, dass die Schülerin bzw. der Schüler den Anforderungen des 
Zusatzunterrichts gewachsen sein wird.

Aufnahme in das freiwillige 10. Hauptschuljahr

Der Besuch des freiwilligen 10. Hauptschuljahres setzt voraus, dass eine Schülerin bzw. ein Schüler 
nach dem Zeugnis für das erste Schulhalbjahr in Klasse 9 versetzt werden könnte, die Note „gut“ oder 
besser (mindestens 2,4) als Durchschnitt der Fächer Deutsch, Mathematik, Englisch, des besten 
naturwissenschaftlichen Fachs, des besten Profilfachs (Technik, Hauswirtschaft/Textiles Werken, 
Wirtschaftslehre, lnformatik) der Hauptschule im Halbjahreszeugnis der Klasse 9 erreicht, den 
Zusatzunterricht ab Klasse 8 besucht sowie den Hauptschulabschluss erworben hat. Schülerinnen 
und Schüler, die von der Hauptschulabschlussprüfung in Klasse 9 befreit sind, erhalten nach 
Maßgabe von §1 Abs. 1 und 2 der Hauptschulversetzungsordnung das Abschlusszeugnis der 
Hauptschule mit den in Klasse 9 erzielten Jahresleistungen.
Weiter kann eine Schülerin bzw. ein Schüler, die/der die Voraussetzungen erst im Abschlusszeugnis 
der Hauptschule erfüllt, das freiwillige 10. Hauptschuljahr besuchen. Auf der Grundlage einer mit 
Zweidrittelmehrheit gefassten Entscheidung der Klassenkonferenz kann der Besuch des freiwilligen 
10. Hauptschuljahres dann gestattet werden, wenn die Annahme nahe liegt, dass die Schülerin bzw. 
der Schüler aufgrund des bisherigen Leistungsbildes sowie des Lern- und Arbeitsverhaltens die 
Anforderungen der Klasse 10 erfüllen könnte.
Zur Bildung einer Klasse im Rahmen des freiwilligen 10. Hauptschuljahres ist in der Regel eine 
Mindestzahl von 16 Schülerinnen und Schülern notwendig.

Akzeptanz der Werkrealschule

Die Werkrealschule in Baden-Württemberg hat sich bewährt, ist etabliert und wird im 
Schuljahr 1999/2000 von rund 17% der 206.246 Schülerinnen und Schüler der Hauptschule 
besucht. Das freiwillige 10. Hauptschuljahr wird im Schuljahr 1999/2000 an rund 360 
Hauptschulstandorten geführt.
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